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Lagerung und Entsorgung

Getrennt von Lebens- und Futtermitteln sowie unzugänglich für Kinder und nur in verschlossenen 

Originalverpackungen aufbewahren.

IVA-Empfehlung zur Entsorgung von Verpackungen (Pfl anzenschutzmittel außer Beizmittel)

1. Verpackungen im Sinne des IVA-Entsorgungskonzepts (bis 60 l Füllvolumen)

Leere Verpackungen nicht weiterverwenden. Leere und sorgfältig gespülte Verpackungen an 

den autorisierten Sammelstellen im Rahmen des IVA-Entsorgungskonzepts PAMIRA abgeben. 

Informationen zu Zeitpunkt und Ort der Sammlungen erhalten Sie von Ihrem Händler. Produkt-

reste nicht dem Hausmüll beigeben, sondern in Originalverpackungen bei den entsorgungs-

pfl ichtigen Körperschaften anliefern. Weitere Auskünfte erhalten Sie bei der Stadt- oder Kreis-

verwaltung.

2. Verpackungen, die nicht vom IVA-Entsorgungskonzept erfasst sind

Leere Verpackungen nicht weiterverwenden. Leere und sorgfältig gespülte Verpackungen 

dem Hausmüll beigeben. Achten Sie ggf. auch auf die gesonderten Hinweise des Herstellers. 

Produktreste nicht dem Hausmüll beigeben, sondern in Originalverpackungen bei den ent-

sorgungspfl ichtigen Körperschaften anliefern. Weitere Auskünfte erhalten Sie bei der Stadt- 

oder Kreisverwaltung.

IVA-Empfehlung zur Entsorgung von Verpackungen (Beizmittel)

1. Verpackungen im Rahmen des IVA-Entsorgungskonzepts (Beizmittel 1 l u. 10 l)

Leere Verpackungen nicht weiterverwenden. Leere und sorgfältig gespülte Verpackungen an 

den autorisierten Sammelstellen im Rahmen des IVA-Entsorgungskonzepts PAMIRA abgeben.

Informationen zu Zeitpunkt und Ort der Sammlungen erhalten Sie von Ihrem Händler. 

Produktreste nicht dem Hausmüll beigeben, sondern in Originalverpackungen bei den ent-

sorgungspfl ichtigen Körperschaften anliefern. Weitere Auskünfte erhalten Sie bei der Stadt- 

oder Kreisverwaltung.

2. Verpackungen im Rahmen des IVA-Entsorgungskonzepts (Beizmittel 50 l u. 200 l)

Leere Verpackungen nicht weiterverwenden. Zur Entsorgung leerer Verpackungen im Rahmen 

des IVA-Entsorgungskonzepts entsprechendes Zusatzetikett auf dem Behälter beachten. 

Produktreste nicht dem Hausmüll beigeben, sondern in Originalverpackungen bei den ent-

sorgungspfl ichtigen Körperschaften anliefern. Weitere Auskünfte erhalten Sie bei der Stadt- 

oder Kreisverwaltung.

3. Verpackungen, die nicht vom IVA-Entsorgungskonzept erfasst sind (Beizmittel 1000 l)

Leere Verpackungen nicht weiterverwenden. Rückgabe der leeren 1000 l-Container gemäß den 

Angaben auf dem Behälter (Euro-Ticket). Produktreste nicht dem Hausmüll beigeben, sondern 

in Originalverpackungen bei den entsorgungspfl ichtigen Körperschaften anliefern. Weitere 

Auskünfte erhalten Sie bei der Stadt- oder Kreisverwaltung.
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Besondere Hinweise zur Beachtung:

Durch sorgfältige Prüfung ist erwiesen, dass das Produkt bei Einhaltung unserer Gebrauchs-

anleitung für die empfohlenen Zwecke geeignet ist. Da die Lagerung und Anwendung außer-

halb unseres Einfl usses liegen und wir nicht alle diesbezüglichen Gegebenheiten voraussehen 

können, schließen wir jegliche Haftung für eventuelle Schäden aus der Lagerung und 

Anwendung aus. Wir haften für gleich bleibende Qualität des Produktes, das Lagerungs- und 

Anwendungsrisiko tragen wir nicht.

Vielfältige, insbesondere auch örtlich oder regional bedingte Einfl ussfaktoren können die 

Wirkung des Produkts beeinfl ussen. Hierzu gehören z. B. Witterungs- und Bodenverhältnisse, 

Kulturpfl anzensorten, Fruchtfolge, Behandlungstermine, Aufwandmengen, Mischungen mit 

anderen Produkten, Auftreten wirkstoffresistenter Organismen (wie z. B. Pilzstämme, Pfl anzen, 

Insekten), Spritztechnik etc. Unter besonders ungünstigen Bedingungen kann deshalb eine 

Veränderung in der Wirksamkeit des Mittels oder eine Schädigung an Kulturpfl anzen nicht 

ausgeschlossen werden.

Für solche Folgen kann der Hersteller oder Vertreiber keine Haftung übernehmen.


